
Gebührenordnung 
 
 
 

für den Friedhof der Katholischen Kirchengemeinde Gustorf 
 
 
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung vom 19.11.2009 die nachstehende Gebühren-
ordnung für den Friedhof beschlossen: 
 
 

Es sind folgende Gebühren zu entrichten: 
 
 

I. Gebühren für die Verleihung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten. 
 
 1. Ersterwerb und Wiedererwerb 
 
 1.1 Wahlgrab (Einzelgrab)      1.500,00 Euro 
 1.2 Wahlgrab (Doppelgrab)      3.000,00 Euro 
 1.3 Wahlgrab (Dreifachgrab)      4.500,00 Euro 
 1.4 Wahlgrab (Vierfachgrab)      6.000,00 Euro 
 1.5 Wahlgrab als Tiefengrab (pro Stelle)    2.000,00 Euro 
 1.6 Wahlgrab als Urnengrab       1.500,00 Euro 
 
 2. Nacherwerb und Übertragung von Nutzungsrechten 
  
 Die Gebühren für den Nacherwerb betragen  
 1/25 der Gebühren zu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
 also pro Jahr 
 
 für ein Einzelgrab             60,00 Euro 
 für ein Doppelgrab           120,00 Euro 
 für ein Dreifachgrab          180,00 Euro 
 für ein Vierfachgrab          240,00 Euro 
 für ein Tiefengrab (pro Stelle)           80,00 Euro 
 für ein Urnengrab             60,00 Euro 
 
 
II. Gebühren für die Erteilung einer Erlaubnis 
 
 1.1 zur Herstellung von Grabaufbauten  je Grabstätte       41,00 Euro 
 1.2 zur Herstellung einer Einfassung  je Grabstätte        9,00 Euro 
 1.3 für eine Exhumierung gem. § 8 der Friedhofsordnung       41,00 Euro 
 
 
III. Weitere Gebühren 
 

 Für die Unterhaltungskosten des Friedhofes 
      ( pro Beerdigung ) – Friedhofsgebühren       165,00 Euro 
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IV. Gebühren für die Grabbereitung 
 
 1. Grabbereitung  

1.1 Kindergrab            193,-- EUR  
1.2 Wahlgrab            803,-- EUR  
1.3 Wahlgrab als Tiefengrab      1.047,-- EUR  
1.4 Beisetzung von Urnen           185,-- EUR  
2.1 Umbettung von Särgen       1.602,-- EUR  
2.2 Umbettung von Urnen           215,-- EUR  
3.1 Ausbettungen            963,-- EUR  
3.2 Ausbettungen von Urnen          155,-- EUR  
 
Bei Umbettungen/Ausbettungen aus Grabstätten für Personen bis zu 5 Jahren sind 50 % 
der vorstehenden Gebühren zu zahlen.  
Bei Umbettungen/Ausbettungen aus Tiefengräbern ist zusätzlich 50 % der Gebühren für  
Tieferlegungen zu zahlen 
 
4. Tiefersetzung von Särgen         998,-- EUR  

 
 
Diese Friedhofsgebührenordnung tritt am 01.02.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Gebührenordnung vom 01.01.2008 außer Kraft. 

 
Die Gebührenordnung bedarf der Genehmigung des Erzbistums Köln und der Zustimmung des 
Regierungspräsidenten in Düsseldorf. 
 
Gustorf, den 19.11.2009 
 
 
 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE GUSTORF 
- DER KIRCHENVORSTAND – 

 
 
 
 
_____________________  _____________________  ___________________ 
(W. Steinfort, Pfr.)    (KV-Mitglied)    (KV-Mitglied) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


